
(

reichs von Großbritannien und Irland am

Hofe von Berlin, auf Grund erhaltener Er—

mächtigung, die gegenwärtige Erklärung voll—

zogen und mit ihren Wappensiegeln versehen.

Geschehen zu Berlin, den 1 lten Novem-
ber 1857.

(gez.) Manteuffel. Bloomlield.

920)

nipotentiary at ihe Court of Berlin duly

authorized, have signed the present
Declaration and have aflikxed thereto

the Seals of their Arms.

Done at Berlin, the eleventh day
Kf November 1857.

Eignech Manteuffel. Bloomsield.

. 26) Bekanntmachung,
den Eintritt der Wirksamkeit des zweiten Nachtrags zum revidirten Postvereins-

vertrage vom 5ten December 1851 betreffend;

vom 21sten Mai 1858.

Neczem die Vorarbeiten zu Einführung des unterm 2 7sten August 1857 (Seite 151 fg.

des Gesetz= und Verordnungsblattes von demselben Jahre) veröffentlichten zweiten Nachtrags

zu dem revidirten Postvereinsvertrage vom 5ten December 1851 soweit vorgeschritten sind,

daß der gedachte Vertragsnachtrag innerhalb des gesammten Postvereinsgebietes in Wirksamkeit

treten kann, so ist hierzu

.-

der1steJulilaufendenJahres
festgesetzt worden, und es wird Solches hiermit bekannt gemacht.

Dresden, am 21sten Mai 1858.

Finanz-Ministerium.
Behr.

Opelt.

Letzte Absendung: am 2ten Juni 1858.
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